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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Straßen und Verkehr 
 

33/2023 

Straßenbenennung 
 
Die zuständige Bezirksvertretung hat folgende Straßenbenennung beschlossen:  
 
Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung Bezirksvertretung / 
  Beschluss vom 
 
Stadtteil Frillendorf  
 
Benennung zweier neuer Erschließungsstraßen I / 24.01.2023 
im geplanten Gewerbepark auf dem ehemaligen 
Gelände TÜV Nord 
 
1. Arbeitsbezeichnung V 35 Wetterschacht 
  - Schl. Nr. 02291 - 
 
2. Arbeitsbezeichnung W 35 Im Durchschlag 
  - Schl. Nr. 02292 - 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) gilt diese Bekanntmachung am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Essen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
19.09.2007 findet bei Straßenbenennungen und Änderungen in der Hausnummerierung kein 
Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher kein Widerspruch möglich. 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elek-
tronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11. BGBl. I S. 3803).  
 
16. Februar 2023 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrage 
 gez. Najda 
 88-66 590 
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34/2023 

Ungültigkeit einer Urkunde 
 
Die beglaubigten Abschriften Nr. 0001, 0004 & 0005 der Genehmigungsurkunde für den 
grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr D-05-028-G-0268 ausgestellt am 
26.02.2018 für Cane Petrovski, Glashüttenstr. 11, 45139 Essen, sind verloren gegangen. 
 
Die Urkunden werden hiermit für ungültig erklärt. 
 
16.02.2023 Der Oberbürgermeister 
 88-66 571 
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Einwohneramt 
 

35/2023 

Bestellung 
von Herrn Geschäftsbereichsvorstand 

Christian Kromberg 
zum Standesbeamten 

 
Bestallungsurkunde 

 
Christian Kromberg wird mit sofortiger Wirkung gemäß § 2 des Personenstandsgesetzes in 
der derzeit gültigen Fassung zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Essen be-
stellt. 
 
Der Wirkungskreis ist auf Eheschließungen beschränkt. Die dafür erforderlichen Beurkun-
dungen und Eintragungen ins Personenstandsregister können vorgenommen und Personen-
standsurkunden aus dem Personenstandsregister ausgestellt werden. Namenserklärungen 
und darauf bezogene Anschlusserklärungen können aus den vorgenannten Anlässen be-
glaubigt oder beurkundet werden. 
 

Essen, im Februar 2023 
 

Thomas Kufen 
Oberbürgermeister der Stadt Essen 

 
Die Bestellung erfolgte am 06. Februar 2023. 
 
14.02.2023 Der Oberbürgermeister 
 88-33 400 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

36/2023 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 300 155 406 6 300 276 374 0 
 391 540 622 1 300 175 441 9 
 
Essen, den 14.02.2023 Sparkasse Essen 
 Erler Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

37/2023 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Biergans, Christin Sartoriusstr. 40 Amt für Soziales und Wohnen, 
 45134 Essen  88-50 559 
 
Czarnecka, Malgorzata Taunusstr. 50 Amt für Soziales und Wohnen, 
 46119 Oberhausen  88-50 559 
 
Haitham Abed Hormez Ellingradeweg 18 Finanzbuchhaltung und 
 45138 Essen Stadtsteueramt, 
   88-21 457 
 
Hürthen, Stefan  Jugendamt, 
   88-51 648 
 
John, Arabella Chantal  Jugendamt, 
   88-51 637 
 
Omar, Abdulaziz  Jugendamt, 
   88-51 276 
 
Saleh, Ayman  Jugendamt, 
   88-51 652 
 
Schön, Melanie  Jugendamt, 
   88-51 662 
 
Sewina, Dennis Eltingstr. 35 JobCenter Essen Mitte, 
 45141 Essen  88-57 322 
 
Zadvornyi, Grigori  Jugendamt, 
   88-51 649 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




